
Anlage A zur V/0557/2023 
Kurzüberblick 

Nach dem Gesellschaftsvertrag der Bauwerke Münster GmbH wird ein Aufsichtsrat eingerichtet. 
Der Aufsichtsrat muss nach § 6 Gesellschaftsvertrag vierzehn von der Gesellschafterin entsand-
ten Mitgliedern, darunter der Oberbürgermeister der Stadt Münster oder eine von ihm vorge-
schlagene, bei der Stadt Münster bedienstete Person, einzurichten. Für jedes Mitglied des Auf-
sichtsrates soll eine Stellvertretung entsandt werden. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Wir wollen das Zentrum für Verwaltungen und Institutionen sowie für öffentliche und private 
Dienstleistungen in Westfalen bleiben und an ihre Modernisierung aktiv mitwirken. 

Mit dieser Vorlage wird das Ziel verfolgt, dass sämtliche Beteiligungsgesellschaften der Stadt 
Münster durch die Stadt als unmittelbare oder mittelbare Gesellschafterin ausreichend kontrolliert 
und koordiniert werden können. Das Ziel ist mit dem Beschluss der Vorlage erreicht. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   

 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Gemäß § 12 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz) soll bei der Besetzung von Ausschüssen des Rates auf 
eine geschlechtsparitätische Besetzung geachtet werden. In wesentlichen Gremien (siehe Vorla-
ge V/0598/2017) müssen Frauen mit einem Mindestanteil von 40 % vertreten sein. 
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